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Antrag auf rückwirkende Anerkennung eines Umstellungsbeginns nach Art. 36 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 

Antragsteller Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

Mail 

Kontrollnummer DE-SH-      

Antragsangaben Hiermit beantrage ich die rückwirkende Anerkennung eines Umstel-

lungsbeginns nach Art. 36 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 für 

die Flächen gemäß Anlagen mit einer Gesamtgröße von       ha. 

 Bewirtschaftung im Rahmen eines amtlichen Programms 

 natürliche Flächen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen, die 

 nicht mit unerlaubten Mitteln behandelt wurden. 

Ggf. weitere Angaben/Informationen 

Allgemeine Angaben Beantragtes Datum der Umstellung       

Beigefügte Unterlagen 

Allgemeine Angaben 

 Auflistung der beantragten Flächen mit Angaben zu FLIK, Schlag-

name und Größe. Bei Flächen, für die bisher kein FLIK vorhanden ist, 

sind die einschlägigen Katasterangaben erforderlich. 

 Luftbilder 

 Flächennutzungsnachweis Agrarförderung 

Beigefügte Unterlagen 

Amtliches Programm 

 Bescheinigung der amtlichen Stelle 

 Nachweis der bisherigen Nutzung 

Beigefügte Unterlagen 

Andere Flächen 

 Nachweis der bisherigen Nutzung 

 Dokumentation Betriebsmittel 

 Gutachten Sachverständiger/Beratung 

Erklärung des 

Antragstellers 

 Mir sind die die Regelungen zur Antragstellung auf rückwirkende 

 Anerkennung eines Umstellungsbeginns (Merkblatt) bekannt. 

 Mir ist bekannt, dass die Bescheidung des Antrages durch das 

 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 

 kostenpflichtig ist.  

sabine.herdel
Durchstreichen
e 
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Datum 

Unterschrift 

des Antragstellers 

Angaben 

der Kontrollstelle 

Stellungnahme zum Antrag: 

Datum       

Stempel/Unterschrift 

Einreichung 

des Antrags 

Für die abschließende Entscheidung über den Antrag muss der zustän-

digen Behörde ein unterschriebenes Exemplar mit Stellungnahme der 

Kontrollstelle in Papierform vorliegen. Bitte reichen Sie die Anlage Auf-

stellung der Flächen (FLIK, Schlagname, Größe) im xlsx-Format oder 

einem kompatiblen Format per Mail ein. Zur Beschleunigung des Verfah-

rens können Sie den kompletten Antrag vorab per Mail einreichen. Bitte 

verwenden Sie hierfür die Adresse 

oeko-kontrollbehoerde@jumi.landsh.de. 
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